
 Anlage 04 zur VO/1000/19 

Textliche Festsetzungen 

 

1. Festsetzung für den Planbereich A 1    

  

1.1 Festsetzung: Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Kernsortimenten sind bis zu einer 
Verkaufsfläche von max. 800 m² zulässig. 
 Ausgenommen sind nahversorgungsrelevante Sortimente aus den Warengrup-
pen Nr. 47.75,  47.11 und 47.2  - entsprechend der unter der lfd. Nr. 4 aufge-
führten Wuppertaler Sortimentsliste (§ 1 Abs. 5 i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO). 
 
 
 

2. Festsetzungen für den Planbereich A 2  

2.1 Festsetzung: Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Kernsortimenten sind bis zu 
einer Verkaufsfläche von max. 800 m² zulässig. 
Ausgenommen sind nahversorgungsrelevante Sortimente aus den Waren-
gruppen Nr. 47.75,  47.11 und 47.2  - entsprechend der unter der lfd. Nr. 4 
aufgeführten Wuppertaler Sortimentsliste (§ 1 Abs. 5 i.V.m. § 1 Abs. 9 BauN-
VO). 

 
 
2.2 Festsetzung:   Einzelhandelsbetriebe mit nicht- zentrenrelevanten Kernsortimenten sind  bis 

zu einer Verkaufsfläche von max. 800 m² ausnahmsweise zulässig- entspre-
chend der unter der lfd. Nr. 4 aufgeführten Wuppertaler Sortimentsliste (§ 1 
Abs. 5 i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO).  

 

 

3. Festsetzungen für den Planbereich B      

3.1 Festsetzung: Einzelhandelsbetriebe sind unzulässig, wenn diese in ihren Kernsortimenten 
zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente enthalten - entsprechend 
der unter der lfd. Nr. 4  aufgeführten Wuppertaler Sortimentsliste (§ 1 Abs. 5 
i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO).    

  
3.2 Festsetzung: Einzelhandelsnutzungen mit zentrenrelevanten Sortimenten sind zulässig, 

wenn sie in einem unmittelbaren baulichen und wirtschaftlichen Zusammen-
hang mit einem Gewerbebetrieb oder Handwerksbetrieb stehen (sog. Annex-
handel).  Die Verkaufsflächen müssen dem Hauptbetrieb in Grundfläche und 
Baumasse deutlich untergeordnet sein und keines der unter der lfd. Nr. 4 auf-
geführten zentrenrelevanten Sortimente darf mehr als 100 m² beanspruchen  
(§ 1 Abs. 5 i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO). 

 
 



4. Hinweis:  Wuppertaler Sortimentsliste (WZ Klassifizierung 2008) 

 

 



 

 

  

  

  

  

 

 

 

 



B Kennzeichnung 

 Teile des Plangebietes A  werden gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB als Flächen, de-

ren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind, gekenn-

zeichnet. Der Boden ist insbesondere im Standortbereich der ehemaligen Fir-

ma Diederichs Mineralöl (Flächen 8584F004 bzw. 8584S137 im Altlastkataster 

der Stadt Wuppertal) teilweise erheblich mit teerstämmigen Schadstoffen so-

wie chlorierten und aromatischen Lösemitteln verunreinigt und es sind schwer 

fassbare Grundwasserbelastungen im Karstgrundwasserleiter entstanden. 

 

C Hinweise 

1. Der Boden und das Grundwasser des Plangebietes sind mit umweltgefährden-

den Stoffen belastet. Sollten bei Erdarbeiten, Bodenbewegungen oder ähnli-

chen Maßnahmen schädliche Bodenveränderungen angetroffen werden, sind 

diese gem. § 2 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) vom 09.05.2000 in 

Verbindung mit § 4 Bundes- Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17.03.1998 

unverzüglich der Unteren Bodenschutzbehörde (UBB) anzuzeigen. 

Zur Regelung der bodenschutzrechtlichen wie bodenschutztechnischen Belan-

ge sowie der ordnungsgemäßen und schadlosen Entsorgung/ Wiederverwer-

tung der auf der Fläche bewegten Bodenmassen ist die UBB der Stadt Wupper-

tal im Baugenehmigungsverfahren zu beteiligen. 

 
2. In diesem vereinfachten Verfahren gem. § 9 Abs. 2a BauGB i.V.m. § 13 BauGB 

werden lediglich einzelne Nutzungen (Steuerung der Einzelhandelsentwicklung 
im Plangebiet) über textliche Festsetzungen feingesteuert. Abgesehen von der 
zeichnerischen Festsetzung des Geltungsbereiches und der einzelnen Planbe-
reiche handelt es sich bei diesem Plan um einen Textbebauungsplan.  
Daher beurteilt sich die Zulässigkeit von Vorhaben- abgesehen von der  Nut-
zungsart Einzelhandel- weiterhin nach § 34 BauGB. 
Die festgesetzten Straßenbegrenzungslinien der benachbarten Bebauungsplä-
ne 562, 713, 846 und 1076, die der Geltungsbereich des 1232 überlagert,  sind 
auch nach Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes 1232 weiterhin gültig. 

 

3. Laut Kampfmittelbeseitigungsdienst liefern Luftbilder aus den Jahren 1939 - 

1945 und andere historische Unterlagen Hinweise auf vermehrte Kampfhand-

lungen im überwiegenden Bereich des Plangebietes. Deshalb ist im Zuge von 

Bauanträgen für Neubauten ein Hinweis bezüglich der Beteiligung des Kampf-

mittelbeseitigungsdienstes im Bauantragsverfahren erforderlich.  

 


